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Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
 Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
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Träger öffentlicher Belange  

Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange 

- Immissionsschutz -  

☐ Keine Äußerung bzw. keine Bedenken und Anregungen  

☐ Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den oben genannten Plan berühren können, mit Anga-
be des Sachstandes 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)  
 

☒ Einwendungen  

 Das gegenständliche Plangebiet liegt ca. 170 m südlich der Bundesautobahn A 96. Daneben 
verläuft parallel zur Autobahn die Kreisstraße MN 17. Auf das Plangebiet wirken somit die 
Verkehrslärmimmissionen der nördlich verlaufenden Bundesautobahn BAB 96 sowie der 
nördlich verlaufenden Kreisstraße MN 17 ein. Zur Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen 
können die Lärmkarten des Landesamtes für Umwelt (LfU) aus dem Jahr 2022 zur Umge-
bungslärmrichtlinie (2002/49/EG) herangezogen werden. Aus den Lärmkarten ist ersicht-
lich, dass im Plangebiet Immissionswerte von tagsüber ca. 63 dB(A) und nachts teilweise ca. 
56 dB(A) auftreten. An allen Flächen im Plangebiet werden somit die Orientierungswerte 
der DIN 18005, welche im Allgemeinen Wohngebiet 55 dB(A) tags und 45 dB(A) in der 
Nacht betragen, massiv überschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte aus der als Abwä-
gungsgrenze für Verkehrslärmimmissionen häufig herangezogene 16. BImSchV von  

 59 dB(A) tagsüber und 49 dB(A) werden deutlich überschritten. Gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse können somit nicht sichergestellt werden. Die einwirkenden Lärmimmis-
sionen stellen eine erhebliche Belästigung und eine Gesundheitsgefährdung (Quelle: Um-
weltbundesamt) dar. Eine Wohnnutzung ist im gesamten Planungsgebiet aus fachlicher 
Sicht daher nach aktueller Planung nicht genehmigungsfähig. 
 

☒ Rechtsgrundlagen   

§50 BImSchG 
16. BImSchV 
DIN 18005 - 1 

☐ Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)  
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http://lwpapp.webyte.de/
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3. Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Die vorliegende Bauleitplanung enthält keine Angaben zur Niederschlagswasserbewirtschaftung. 
Bei der Planung der Entwässerungseinrichtungen in neuen Baugebieten ist darauf zu achten, 
dass das auf öffentlichen und privaten Flächen anfallende Niederschlagswasser zur Grundwas-
serneubildung vor Ort versickert wird. Wir weisen hinsichtlich der Versickerung darauf hin, dass 
das Niederschlagswasser vorrangig flächenhaft über die belebte Bodenzone zu versickern ist 
und einer punktuellen Versickerung (z.B. über Sickerschächte) nur noch in begründeten Ausnah-
mefällen (z.B. ungünstige geologische Untergrundverhältnisse gemäß Baugrundgutachten) zuge-
stimmt werden kann. 
 
Bei der Versickerung sind die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV), die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in das Grundwasser (TRENGW), das DWA Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von 
Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ 
sowie das DWA Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ zu 
berücksichtigen. 
 
Sofern die Niederschlagswassereinleitungen nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung fallen, ist rechtzeitig vor Baubeginn für die Versickerung des Niederschlagswassers unter 
Vorlage prüffähige Planunterlagen nach der WPBV (3-fach) ein Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis beim Landratsamt Unterallgäu zu stellen. 
 
Ist die kommunale Niederschlagswassereinleitung gemäß der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung erlaubnisfrei, sind dem Landratsamt Unterallgäu dennoch folgenden Daten mitzutei-
len: 

 Einleitungsstelle mit Flurnummer und Gemarkung 
 Art der Versickerung (z.B. Muldenversickerung, Rohr-Rigolen-Versickerung etc.) 
 Einleitungsmenge bzw. Sickerrate in l/s 

 
Zusätzlich ist im Falle einer Erlaubnisfreiheit durch die Gemeinde Memmingerberg ein Nachweis 
vorzulegen, dass bei einer Einleitung in das Grundwasser die Anforderungen der NWFreiV i.V.m. 
TRENGW erfüllt sind (vgl. Formular auf der Homepage des Landratsamtes). 
 
Eine Einleitung von Niederschlagswasser in einen Vorfluter darf nur erfolgen, sofern eine Versi-
ckerung aus hydrogeologischen Gründen nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist. Hierbei 
sind die „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser 
in oberirdische Gewässer“ (TRENOG) zu beachten. Sofern die Anforderungen der TRENOG nicht 
eingehalten werden, ist rechtzeitig vor Baubeginn für die Einleitung des Niederschlagswassers 
unter Vorlage prüffähige Planunterlagen nach der WPBV (3-fach) ein Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis beim Landratsamt Unterallgäu zu stellen. 
 














